
Der Kanton Zürich ist attraktiv, seine Be-
völkerung wuchs in den vergangenen 
zehn Jahren stärker als im schweizeri-
schen Durchschnitt. Gegenwärtig zählt er 
über 1,5 Mio. Einwohnerinnen und Ein-
wohner sowie etwa 1 Million Beschäftig-
te. Bis 2050 wird mit einer Zunahme um 
rund 460 000 Einwohnerinnen und Ein-
wohner gerechnet.

Der Raum wird intensiver genutzt
Das Bevölkerungswachstum führt zu stei-
genden Ansprüchen an die Nutzung des 
Raums. Die Fläche des Kantons Zürich ist 
jedoch begrenzt. Dies führt nicht nur bei 
grossen Bau- und Infrastrukturvorhaben 
regelmässig zu Konflikten zwischen Nut-
zungs- und Schutzbedürfnissen. 
Unterschiedliche Interessen zu ermitteln 
und abzuwägen wird darum bei der Pla-
nung künftig noch mehr Gewicht zukom-
men als bisher. Diesem Thema widmet 
sich der Bericht anhand von Fallbeispie-
len. Neben ausgewählten Planungen zu 
Vorhaben des Kantons wird besonders 
auch der Umgang mit wichtigen raumbe-
zogenen Schutzinteressen thematisiert. 
Der Fokus liegt dabei auf den ländlich ge-
prägten Gegenden des Kantons.  

Wachstum lenken
Der Bericht zeigt, dass die Raumplanung 
erprobte Verfahren besitzt, um auf trans-
parente Weise zu breit abgestützten und 
sachgerechten Entscheiden zu gelangen. 
Zentrales Prinzip der Raumentwicklung 
bleibt die Siedlungsentwicklung nach in-
nen. Die fortschreitende Zersiedlung 
konnte zwar in den letzten Jahren ge-
bremst werden. Die raumplanerischen 
Zielsetzungen zur Innenentwicklung 
konnten jedoch noch nicht vollumfänglich 
erreicht werden. So fiel besonders der 
Bevölkerungszuwachs in den städtischen 
Gebieten geringer aus als im kantonalen 
Raumordnungskonzept vorgesehen.
Innerhalb des Siedlungsgebiets sind 
noch immer grosse Nutzungsreserven 
vorhanden, weshalb auf Einzonungen 
weiterhin weitgehend verzichtet werden 
kann. Die Reserven sind jedoch unter-
schiedlich über den Kanton verteilt. Zen-
tral gelegene Gebiete weisen wegen der 
hohen Nachfrage deutlich geringere Re-
serven auf als ländlichere Gegenden. 
Besonders im Umfeld mittelgrosser Bahn-
höfe sind Entwicklungspotenziale vorhan-
den, deren Ausnutzung auch raumplane-
risch sinnvoll ist: Indem durchmischte 
Quartiere geschaffen werden, können die 
vorhandene Infrastruktur des öffentlichen 
Verkehrs optimal genutzt und der Pendler-
verkehr eingedämmt werden (Interview 
«ONN-Prozesse: Gemeinsam neue Mög-
lichkeiten schaffen», ZUP 99, 2021).

Vermehrt findet die bauliche Entwicklung in bestehenden Siedlungen statt. 
Dabei sind die Schutz- und Nutzungsinteressen sowie weitere Anliegen sorgfältig 

abzuwägen (im Bild: Rosengarten, Kleinandelfingen).
Quelle: ARE
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Der Regierungsrat erstattet 
dem Kantonsrat alle vier 
Jahre Bericht über den 
Stand der Raumplanung im 
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vorliegende elfte Raumpla-
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unter anderem anhand von 
Fallbeispielen dem Thema 
der Interessenabwägung.
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Vielfältige Siedlungsräume   
gestalten
Bei der Innenentwicklung stehen vielfälti-
ge Anliegen einem begrenzten Raum-
angebot gegenüber. Besonders in städti-
schen Ballungszentren besteht die Ge-
fahr, dass für die Gesellschaft wichtige 
Funktionen durch kapitalkräftigere Nut-
zungen verdrängt werden. Preisgünstiger 
Wohnraum sowie Flächen für das produ-
zierende Gewerbe müssen darum aktiv 
gesichert werden.
Der Klimawandel stellt die Siedlungsent-
wicklung nach innen ebenfalls vor grosse 
Herausforderungen. Gerade in den be-
reits angesprochenen städtischen Gebie-
ten steigt die sommerliche Hitzebelas-
tung aufgrund der bebauten Flächen 
stark an. Bedeutend ist daher, wie die 
Aussenräume privater und öffentlicher 
Grundstücke gestaltet werden: Gross-
kronige Bäume, offene Wasserflächen 
und versickerungsfähige Böden fördern 
ein angenehmes Lokalklima. Zugleich 
dienen sie einer qualitätsvollen Sied-
lungsentwicklung nach innen.

Inventare als Instrument der 
Interessenermittlung nutzen
In einem dynamischen Umfeld sind In-
ventare eine wichtige Grundlage, um ent-
scheiden zu können, was bestehen blei-
ben soll und was bei Veränderungen wei-
chen darf. Das Erstellen sachgerechter 
Inventare ist eine gesetzliche Aufgabe. 
Die Inventare müssen aber auch aktuell 
gehalten werden, damit sie ihre Wirkung 
entfalten können. 
Landschaften, Ortsbilder und Bauten un-
terliegen einem steten Wandel. Mitunter 
verändert sich auch die Wahrnehmung 
ihrer Werte. Den Bauten der Nachkriegs-
moderne wird gegenwärtig von der brei-
ten Bevölkerung ebenso wenig Beach-
tung geschenkt wie vormals alten Bauern-
häusern oder Fabrikanlagen, die heute 
weitherum geschätzt werden. Wichtige 
bauliche Zeugnisse einer Epoche müssen 
deshalb rechtzeitig inventarisiert werden. 
Mit Aufnahme eines Gebäudes oder  
eines Landstrichs in ein Inventar steht je-
doch das Objekt nicht automatisch unter 
Schutz. Vielmehr dokumentiert das In-
ventar eine Schutzvermutung. Erst bei  
einem konkreten Projekt gilt es, die Inte-
ressen des Erhalts und der Neugestal-
tung einander gegenüberzustellen. Die 
Interessensabwägung hilft auch hier, vor-
handene Qualitäten zu schützen und zu-
kunftsfähige Nutzungen zu ermöglichen. 

Leistungsfähigkeit der  
Infrastrukturen sicherstellen
Leistungsfähige Infrastrukturen bilden  
eine wichtige Grundlage für die Lebens-
qualität und die wirtschaftliche Wert-
schöpfung. Diese meist standortgebun-
denen Anlagen sind in der Regel mit 
hohem Verkehrsaufkommen, manchmal 
auch mit Lärm-, Staub- oder Geruchs-
emissionen verbunden. Entsprechend 
werden diese von der gesamten Bevölke-
rung benötigten Anlagen im unmittelba-
ren Umfeld des eigenen Wohnraums nur 
ungern gesehen. 
Um die Immissionen so gering wie mög-
lich zu halten, werden an die Standort-
wahl und Einbettung hohe Anforderun-
gen gestellt. Auch an den Transport von 
Gütern werden strenge Massstäbe ange-
legt. Laut kantonalem Richtplan soll er 
möglichst sicher, wirtschaftlich und um-
weltgerecht erfolgen. Bei Grossbaustel-
len hat der Transport von Kies und Aus-
hub nach Möglichkeit über die Schiene zu 
erfolgen.

Wie weiter in der Raumplanung? 
Globale Entwicklungen, sogenannte Me-
gatrends, stellen die Raumplanung vor 
neue Herausforderungen. Dem Klima-
wandel muss verstärkt Rechnung getra-
gen werden, auch wenn bereits heute 
durch die Siedlungsentwicklung nach in-
nen und eine optimale Nutzung der be-
stehenden Infrastruktur ein wesentlicher 
Beitrag zur Minderung der Treibhausgas-
emissionen geleistet wird. Auch die An-
strengungen zum Schutz und zur Förde-
rung der Biodiversität sind innerhalb so-
wie ausserhalb des Siedlungsraums zu 
verstärken. 
Die Digitalisierung bringt besonders in 
der Wohn- und Arbeitswelt Veränderun-
gen mit sich. Die Möglichkeiten mobiler 
Arbeitsformen führt zu Änderungen im 
Mobilitätsverhalten und in der Nachfrage 
nach Wohn-, Büro- und Verkaufsflächen.  
Zudem setzt der demografische Wandel 
sich fort. Fragen des generationendurch-
mischten Zusammenlebens, der räumli-
chen Nähe zu Alltagsgütern oder zu me-
dizinischen Versorgungsstätten gewin-
nen an Bedeutung. Die Nutzungs- und 
Schutzansprüche an den Boden sind und 
bleiben daher vielfältig.

Landschaft schützen, Landschaft 
entwickeln
Die Siedlungsentwicklung nach innen er-
folgt nicht zuletzt auch zum Schutz der un-
verbauten Landschaft. Im dicht besiedel-
ten Kanton Zürich ist der Nutzungsdruck 
auf die Landschaft besonders hoch. Das 
Bauen ausserhalb der Bauzone wird durch 
das Bundesrecht geregelt. Der Kanton 
stellt im Rahmen seiner Bewilligungspra-
xis hohe Anforderungen: Bauliche Eingrif-
fe in den Landschaftsraum sollen so sorg-
fältig wie möglich erfolgen. Die Planungen 
im Landschaftsraum Eich zeigen exemp-
larisch auf, wie grössere standortgebun-
dene Verkehrsinfrastrukturanlagen behut-
sam in die Landschaft eingebettet werden 
können («Masterplan für den künftigen 
Landschaftsraum Eich», ZUP 101, 2021).
Die Landschaft wird aber auch durch die 
in ihr stattfindenden Nutzungen geprägt: 
Erholungsuchende und Sporttreibende, 
die Land- und Forstwirtschaft sowie der 
Naturschutz stellen mitunter auseinan-
dergehende Ansprüche an die Land-
schaft. Entscheidungsträgerinnen und 
-träger aus Gemeinden und Kanton müs-
sen diese sorgfältig abwägen und so gut 
wie möglich aufeinander abstimmen.

Raumplanungsbericht 
2021
Der Auftrag zur Berichterstattung des 
Regierungsrats an den Kantonsrat über 
den Stand und die Ziele der Raumpla-
nung beruht auf § 10 des Planungs- und 
Baugesetzes (PBG, LS 700.1). Der 
Raumplanungsbericht 2021 beinhaltet 
einen Anhang, der alle Projekte und Ver-
fahren der Berichtsperiode mit Bezug 
zur Raumplanung aufführt. 

Der Raumplanungsbericht 2021 ist 
unter www.zh.ch, Suchbegriff «Raum-

planungsbericht 2021» verfügbar.
Quelle: ARE
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Bericht des Regierungsrates an den Kantonsrat
vom 2. März 2022

Kanton Zürich
Regierungsrat
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